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Betreff:  Unzumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme aufgrund von Ausnahmetatbeständen 

nach § 10 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
Hier:   § 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB II – Pflege Angehöriger 
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1. Ausgangslage 

§ 10 SGB II regelt die Gründe für die Unzumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme. Die Unzumutbarkeit 
einer Arbeit kann sich demnach auch aus übergeordneten Vorschriften ergeben.  
 
Eine Arbeit ist bspw. dann unzumutbar, wenn sie nicht mit der Pflege eines Angehörigen vereinbart 
werden kann (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB II). Den Begriff der Pflegebedürftigkeit regelt § 14 Elftes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB XI). Die Pflege eines Dritten kann der Pflege eines Angehörigen gleichgestellt 
sein, wenn die Pflege aufgrund einer sittlichen Verpflichtung erfolgt. Die Pflegebedürftigkeit stellt auf 
die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten ab, die für die eigen-
ständige Bewältigung von Aktivitäten des täglichen Lebens notwendig sind.  
 

2. Begrifflichkeiten 

Angehörige sind: 

− der*die Verlobte 

− der*die Ehegatte*in oder Lebenspartner*in, 

− Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

− Geschwister, 

− Kinder der Geschwister, 

− Ehegatten*innen oder Lebenspartner*innen der Geschwister und Geschwister der Ehegatten*in-
nen oder Lebenspartner*innen, 

− Geschwister der Eltern, 
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− Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemein-
schaft, wie Eltern und Kind, miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
Eine sittliche Verpflichtung zur Pflege kann aufgrund innerer Bindungen angenommen werden, z. B. 
bei Partnern*innen in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft oder Personen in langjäh-
riger Haushaltgemeinschaft. 
 
§ 14 Abs. 1 SGB XI bestimmt den Begriff der Pflegebedürftigkeit, in § 14 Abs. 2 SGB XI erfolgt die Defi-
nition der pflegefachlich begründeten Kriterien. 
 

3. Zumutbarkeit einer Arbeitsaufnahme 

Die Beurteilung, in welchem zeitlichen Umfang wegen einer Pflegetätigkeit keiner Beschäftigung 
nachgegangen werden kann, erfolgt unter Berücksichtigung des Pflegeaufwandes gemäß der Einstu-
fung der zu pflegenden Person nach Pflegebedürftigkeitsgraden in Anlehnung an den  
§§ 14, 15 SGB XI.  
 

Zeitlicher Umfang der Beschäftigung, der die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person 
wegen der Pflegetätigkeit nachgehen kann 

Grad der Pflegebedürftigkeit Zumutbare Arbeitszeit Zuvor 

Grad    

1 
Geringe Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 
In der Regel Vollzeit bisher nicht vorgesehen 

2 
Erhebliche Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 

In Abhängigkeit von der 
erforderlichen Präsenz der  

Pflegeperson bis zu 
6 Stunden pro Tag 

Stufe 0 mit geistigen/psychischen  
Einschränkungen und festgestellter 

erheblicher Beeinträchtigung 
der Alltagskompetenz 

  
Stufe I 

3 
Schwere Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 

In Abhängigkeit von der 
erforderlichen Präsenz der 

Pflegeperson bis zu 
6 Stunden pro Tag 

Stufe I (mit geistigen/psychischen 
Einschränkungen und festgestellter 

erheblicher Beeinträchtigung 
der Alltagskompetenz) 

3 
Schwere Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 

In Abhängigkeit von der 
erforderlichen Präsenz der 

Pflegeperson bis zu 
6 Stunden pro Tag 

Stufe II 

4 
Schwerste Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 
nicht zumutbar 

Stufe II (mit geistigen/psychischen 
Einschränkungen und festgestellter 

erheblicher Beeinträchtigung 
der Alltagskompetenz) 

4 
Schwerste Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten 
nicht zumutbar Stufe III 

5 

Schwerste Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit oder 

der Fähigkeiten mit besonderen 
Anforderungen an die 

pflegerische Versorgung 

nicht zumutbar 

Stufe III (mit Härtefallregelung oder 
mit geistigen/psychischen  

Einschränkungen und festgestellter 
erheblicher Beeinträchtigung 

der Alltagskompetenz) 

 
Bei Pflegegrad 1 bis 3 können sich aus der Pflege zudem Einschränkungen hinsichtlich Dauer, Lage 
und Verteilung der Arbeitszeit ergeben. Die durch den*die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(eLb) nachgewiesene Einschränkungen sind einzelfallbezogen mit der Integrationsfachkraft (IFK) zu 
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besprechen. Das bedeutet in der Praxis, dass im Einzelfall geprüft werden muss, ob eine Ausnah-
meregelung notwendig ist. Hier ist eine einzelfallbezogene Ermessensentscheidung zu treffen, inwie-
weit der*die eLb dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. 
 
Soweit die Pflege des Angehörigen auf andere Weise sichergestellt werden kann, ist eine Arbeit in 
einem angemessenen zeitlichen Rahmen zumutbar. Anderweitige Pflege kann beispielsweise durch 
Pflegedienste oder andere Angehörige erfolgen und ist mit dem*der eLb zu erörtern. Hierbei sind die 
tatsächlichen und finanziellen Verhältnisse des*der eLb zu berücksichtigen. Sofern aus Sicht des*der 
Pflegebedürftigen aufgrund einer intimen Pflegeverrichtung nur der*die eLb dies übernehmen kann, 
ist dies bei der generellen Zumutbarkeit bzw. dem zeitlichen Umfang für eine Tätigkeit zu berücksich-
tigen. 
 
Ist der Pflegeaufwand so gering, dass die erforderlichen Leistungen nicht von der Pflegeversicherung 
abgedeckt werden, ist grundsätzlich eine Arbeitsaufnahme zumutbar. Einschränkungen können sich 
aber auch aus einem Betreuungsaufwand ergeben, für den die Pflegeversicherung nicht eintritt. 
 
Eine Ausnahmeregelung kann auch notwendig sein, wenn der Pflegebedarf nicht täglich, sondern 
schubweise auftritt. Hier ist eine einzelfallbezogene Ermessensentscheidung zu treffen. Bei Ausnah-
meentscheidungen sind Art und Schwere der Erkrankung sowie die Möglichkeiten der pflegerischen 
Versorgung durch Dritte bzw. durch mehrere Personen im persönlichen Umfeld der zu pflegenden 
Person zu berücksichtigen bzw. zu prüfen. Die Prüfung des Einzelfalls ist regelmäßig in  II (FMG.job) 
zu dokumentieren. 
 

4. Nachweis 

Der Nachweis über die Pflege eines*er Angehörigen ist durch den*die eLb zu erbringen, z. B. in Form 
eines Gutachtens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MdK) zum Pflegegrad, einer 
Meldung des*der eLb als Pflegeperson an die Pflegeversicherung etc. Dem Gutachten kann auch der 
wöchentliche Pflegeaufwand entnommen werden. 
 

5. Verfahren in FMG.job 

Die Nichtaktvierung wegen Pflege Angehöriger ist in FMG.job auf dem Reiter BaEL mit der Kategorie 
NA-Pflegender Lb §10 SGBII und der Merkmalsausprägung Sondertatbestand nach § 10 SGB II zu er-
fassen. Zusätzlich ist ein Eintrag mit der Kategorie Hausfrau/-mann, Pflege und der Merkmalsausprä-
gung Pflege Familienangehöriger zu erfassen. Der ALO- und ASU-Status sind zu beenden; der Abmel-
degrund ist jeweils sonstige. 
 

Achtung! 
Eine Nichtaktivierungsphase muss immer geschlossen sein (Beginn- und Enddatum).  
Bei unklarem Ende ist die NA-Phase auf 6 Monate zu begrenzen und per WV der Sachstand entspre-
chend zu prüfen. 
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Zusätzlich sind als Begründung für die Nichtaktivierung der Pflegegrad und die Einschränkung 
des*der betreuenden Angehörigen zu erfassen, allerdings ohne Nennung der ärztlichen Diagnosen 
und Krankheiten. Diese für die Vermittlung erforderlichen Angaben sind ausschließlich auf dem Rei-
ter Profiling in FMG.job zu erfassen.  
 

 
 
 
Die sich daraus ergebende Verfügbarkeit des*der pflegenden eLb für den Arbeitsmarkt ist entspre-
chend auf dem Reiter Erwerbsfähig festzuhalten. 
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Dr. Kletzander, Vorstand                                                                                                         Dezember 2025 


